
Der Julius Stein Banking Corporation Ltd. und ihren Direktoren, Herrn Suckfüll und Herrn 
Börgmann, war von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im 
November 2006 verboten worden, das Finanzkommissionsgeschäft zu betreiben.  
 
Die Herren Suckfüll und Börgmann offerierten Anlegern unter dem Namen Julius Stein 
Banking Corporation Ltd. eine sog. Private Placement Vereinbarung an, um damit Anlagen, 
insbesondere Bankschuldverschreibungen, anzuschaffen und zu veräußern.  
 
Nach Ansicht der BaFin betrieben Herr Suckfüll und Herr Börgmann damit ohne Erlaubnis 
das Finanzkommissionsgeschäft.  
 
Gegen die Herren Suckfüll und Börgmann hatte die BaFin bereits im August 2006 eine 
Untersagungsverfügung erlassen, weil diese unter der Firmierung der Jacob Adelmann 
unerlaubt Finanzkommissionsgeschäfte angeboten hatten.  
 
Außerdem ist gegen die Herren Suckfüll und Börgmann, die als Verantwortliche der Julius 
Stein Banking Ltd. angesehen werden, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des 
Verdachts des Betruges anhängig.  
 
Für telefonische Rückfragen stehen Ihnen gerne die Rechtsanwälte Engelhard, Busch & 
Partner unter der Telefonnummer 089/212166-0 zur Verfügung.  


